
KRANKENHAUS-HYGIENE

Krankenhaus-Hygiene
Das ehemalige Bundesministerium
für soziale Sicherheit und Genera -
tio nen hat sich in der Konferenz mit
den leitenden Sanitätsbeamtlnnen
bei den Ämtern der Landesregierun-
gen vom 10. November 1999 auf Er -
suchen der Länder bereit erklärt mit
den Ländern an der Erstellung von
Checklisten als Hilfestellung für den
Vollzug der behördlichen Kranken-
hauseinschau zusammenzuarbeiten.
Diese Checklisten können im Rahmen
der Vollzugsverantwortung der Länder
im Krankenanstaltenbereich Verwen-
dung finden, darüber hinaus aber auch
im Rahmen des Vollzuges der Sanitären
Aufsicht herangezogen werden.
Die Checklisten sollen als Hilfsinstru-
ment für die Überprüfungstätigkeit
verstanden werden und den Amts -
ärzten bzw. sonstigen Kommissions-
mitgliedern eine umfassende Über-
sicht über alle im jeweiligen Überprü-
fungsfeld in Frage kommenden Berei -

che geben. Die Checkisten werden be -
wusst nicht als Punkte gestaltet, die
lediglich abzuhaken sind. 
Die Auflistungen sollen vielmehr An -
lass sein, sich mit den angesprochenen
Punkten auseinanderzusetzen und
durch die gegebenen Antworten und
Beobachtungen weiterführende Fra-
gen und Überlegungen anzustellen um
die erforderlichen Schlussfolgerungen
ziehen zu können.
Im Hinblick auf die umfangreichen
Themenbereiche kann es auch ange -
zeigt sein, Schwerpunkte in der Über-
prüfungstätigkeit zu setzen und an -
dere Bereiche einer weiteren Überprü-
fung vorzubehalten.
Es ist beabsichtigt, nach einem an ge -
messenen Zeitraum den Einsatz der
Checklisten als sachdienliches Hilfs in -
strument im Bereich der behördlichen
Überprüfungen zu evaluieren und die
Checklisten in angemessenen Zeiträu-
men zu überarbeiten.

In diesem Kontext wurde als erster
Be reich der Bereich der Kranken haus -
hygiene bearbeitet und die er wähnte
Checkliste erstellt.
Gesundheitsbereich Wäschereihygiene
Mit Gesundheitsbereich ist der Kran -
kenhausbereich gemeint. Unter ge wis-
sen Umständen (kranken hausähnliche
Strukturen) ver wenden auch Senioren-
und Pflegeheime Textili en, die bei der
Aufbereitung den Anfor derun gen des
Krankenhausberei ches unter liegen. 
Das Ziel beim Um gang mit der Wä -
sche oder der Be nut zung der Texti lien
ist es, Infektions krankheiten zu ver-
meiden bzw. das Infektionsrisiko so
gering wie möglich zu halten.
Die notwendige Qualität bzw. der ma-
ximal zulässige Keimgehalt auf den
Tex tilien wird in Richtlinien mit Ge -
setzescharakter zB EU- und RKI*-Richt-
linien oder durch nationale und inter -
natio nale Normen vorgegeben. 
So sind zB für bestimmte OP-Textilien
auch mikrobiologische Anfor derungen
im Rahmen der europäi schen Nor-
mung (DIN EN 13795) festgelegt.
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